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RS OGH 1971/7/6 8Ob158/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1971

Norm

ABGB §1320 A

ABGB §1320 B2

StVO §50 Z13a

Rechtssatz

In einem Gebiet, in dem durch das Warnzeichen nach § 50 Z 13 a StVO auf die Möglichkeit des Auftauchens von Vieh

auf der Straße hingewiesen wird, kann ein den ortsüblichen Bedingungen entsprechender und in ordnungsgemäßem

Zustand erhaltener Zaun als ausreichende Vorkehrung gelten; es muß nicht jede Möglichkeit eines Ausbruches

ausgeschlossen sein.
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